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Anfrage mit Vorrang zur schriftlichen Beantwortung P-004589/2021
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Marek Paweł Balt (S&D), Dino Giarrusso (NI), Viktor Uspaskich (NI), Bogusław Liberadzki 
(S&D), Milan Brglez (S&D), Rovana Plumb (S&D), Massimiliano Salini (PPE), Maria Spyraki 
(PPE), Sara Cerdas (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Joachim 
Schuster (S&D)

Betrifft: Maßnahmen der Kommission zur Gewährleistung einer fairen Anwendung des CO2-
Grenzausgleichssystems und gleicher Wettbewerbsbedingungen für europäische und 
ausländische Unternehmen

Das CO2-Grenzausgleichssystem ist ein wichtiges Element der europäischen Klimawende und ein 
großer Fortschritt bei der Verhinderung der Verlagerung von CO 2-Emissionen aus Europa. Es sollte 
Drittländer dazu motivieren, ihre Emissionen zu reduzieren, und dazu beitragen, unser Pariser 1,5-
Grad-Ziel zu erreichen. Für Europa wird es auch wichtig sein, dafür zu sorgen, dass die europäische 
Produktion wettbewerbsfähig ist sowie dass der Übergang gerecht verläuft und nicht zu einer 
Minderung der strategischen Autonomie in kritischen Infrastruktur- und Produktionsbereichen führt.

1. Wie kann die Europäische Kommission angesichts der Tatsache, dass europäische 
Unternehmen Teil des EU-Emissionshandelssystems (EHS) sind, sicherstellen, dass 
ausländische Unternehmen ebenfalls alle ihre Produkte nach demselben Standard herstellen 
und für die CO2-Emissionen ihrer gesamten Produktion zahlen, anstatt ihren Standort im 
Ausland, wo ein Teil der Produktion ohne einen durch das CO 2-Grenzausgleichssystem 
bestimmten Preis hergestellt wird, und Größenvorteile für Dumping zulasten der europäischen 
Waren zu nutzen?

2. Erwägt die Kommission einen Mechanismus ähnlich der Qualitätszertifizierung, bei dem alle und 
nicht nur die exportierten Waren eines ausländischen Herstellers den EU-Normen entsprechen 
müssen?

3. Wie lange wird es noch Ausfuhrrabatte geben, welche alternativen Möglichkeiten gibt es dazu 
und werden sie auch später noch beim Handel mit Drittländern, die nicht zum CO2-
Grenzausgleichssystem gehören, gewährt?


